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Dr. Christian Ostermaier, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht, Solicitor (England und Wales).

Sylvia Vogt, Rechtsanwältin.

Bei SNP Schlawien Partnerschaft mbB betreuen die Autoren kleine und 
mittelständische Unternehmen, familiengeführte Gesellschaften sowie 
Einzelpersonen unter anderem in allen Fragen des Arbeitsrechts. 

Ihre Mitarbeiter sind dann mal weg?

Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. 
Das Bundesurlaubsgesetz bestimmt die Mindestanzahl an Urlaubs-
tagen. Für bestimmte Personengruppen (z.B. Jugendliche, Aus- 
zubildende, schwerbehinderte Menschen, Seeleute oder Heim- 
arbeiter) existieren ergänzend Sondervorschriften. Daneben kann 

-
ren Gründen notwendig oder gewünscht sein, z.B. für ein Sabba- 

Weiterbildung. 

Die richtige Urlaubsplanung und Urlaubsgewährung sind wichtig für rei-
bungslose Abläufe im Betrieb. Der neue Fachratgeber hilft, Streitigkeiten 
rund um das Thema Urlaub und Freistellung zu vermeiden:

• Wie viele Urlaubstage stehen den Mitarbeitern zu?

• Wie muss das Urlaubsentgelt berechnet werden?

• Wann besteht ein Anspruch auf Urlaubsabgeltung?

• Wann darf der Urlaub gekürzt werden?
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Vorwort
Ist von Urlaub die Rede, denken die meisten wohl zuerst an die 
„schönste Zeit des Jahres“, also den Erholungsurlaub. Das Urlaubs-
recht kennt jedoch noch viele andere Facetten. Eine Freistellung 
kann zu vielerlei Zwecken erfolgen, z. B. zur Ausübung eines Ehren-
amtes, zur Fortbildung, zur Beaufsichtigung oder Erziehung eines 
Kindes, zur Pflege eines Angehörigen oder auch im Interesse des 
Arbeitgebers.

Und nicht immer geht die Freistellung mit einer Entgeltfortzahlung 
einher. Prinzipiell gilt der Grundsatz „ohne Arbeit kein Lohn“. Nur, 
wenn eine Vorschrift oder Vereinbarung die Entgeltzahlung trotz 
Freistellung von der Arbeitspflicht vorsieht, schuldet der Arbeit-
geber das entsprechende Gehalt. Beim klassischen Erholungsurlaub 
erhält der Arbeitnehmer seine laufenden Bezüge weiter. Bei einem 
Sabbatical wird der Arbeitnehmer in der Regel seinen Anspruch auf 
Weiterzahlung der Vergütung zuvor auf einem Wertguthabenkonto 
angespart haben. Und bei der Ausübung eines Ehrenamtes wird 
meist nur freigestellt, ohne Bezüge.

Dieses Buch gibt einen umfassenden Überblick über die verschie-
denen Arten von Urlaub und Freistellungen im Arbeitsverhältnis. 
Es beantwortet, unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch des 
Arbeitnehmers besteht und welche Rechte und Pflichten von Arbeit-
geber und Arbeitnehmer damit verbunden sind.

J. Girstmair C. Ostermaier S. Vogt
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1. � Nationale Regelungen

Urlaub ist die bezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht. Jeder Ar-
beitnehmer hat Anspruch auf Urlaub. Je nachdem, welchem Zweck 
die Freistellung dient, gelten unterschiedliche gesetzliche Vorgaben. 
Diese sind nicht in einem umfassenden „Urlaubsgesetzbuch“ zu-
sammengefasst, sondern auf eine Vielzahl von Gesetzen verteilt. 

Das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) regelt nur den Erholungsurlaub.

Der Arbeitgeber hat bei der Urlaubsgewährung nicht nur die ein-
schlägigen gesetzlichen Regelungen zu beachten, sondern auch 
die arbeitsvertraglichen und kollektivrechtlichen Vereinbarungen. 
Letztere sind die Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Durch 
Vereinbarung darf oft nur unter ganz engen Voraussetzungen von 
den gesetzlichen Vorgaben abgewichen werden, da diese im Ur-
laubsrecht oft zwingend gelten oder nur eingeschränkt dispositiv, 
d. h. verhandelbar, sind. Dabei haben die Arbeitsvertragsparteien 
oftmals einen noch geringeren Spielraum als die Tarifparteien. Letz-
teren traut der Gesetzgeber bisweilen eher zu, eine ausgewogene 
Regelung zu finden, als ersteren: Im Arbeitsverhältnis wird meist ein 
Gefälle in der Verhandlungsmacht zugunsten des Arbeitgebers vor-
liegen, so dass der Arbeitnehmer besonders schutzwürdig erscheint. 
Im Arbeitsvertrag darf deshalb z. B. von den Vorgaben des BUrlG 
im Wesentlichen nur zugunsten des Arbeitnehmers abgewichen 
werden. Hingegen können Gewerkschaften gegenüber der Arbeit-
geberseite durchaus gleichberechtigt auftreten. Der Gesetzgeber 
hat deshalb auf tarifvertraglicher Ebene mehr Gestaltungsmöglich-
keiten eingeräumt.

Widersprechen sich die Regelungen von Gesetz, Tarifvertrag, Be-
triebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag, muss man also wissen, 
welche davon Vorrang hat. Es ist deshalb wichtig, nicht nur die 
einschlägigen arbeits- und kollektivvertraglichen Regelungen zu 
kennen, sondern auch die gesetzlichen Vorschriften und wie sich 
diese zueinander verhalten.

Das Urlaubsrecht ist neben den gesetzlichen Vorgaben deutlich von 
der Rechtsprechung geprägt. Häufig kann die Frage, ob eine kon-
krete Regelung zulässig ist, nur anhand von Urteilen beantwortet 
werden, die für vergleichbare Sachverhalte bereits ergangen sind. 
An verschiedenen Stellen im Fachratgeber wird deshalb in Fußnoten 
auf die konkreten Urteile hingewiesen.

fachbuch.indd   14 05.10.2017   14:49:00
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2. � Europarechtliche Regelungen

Das Urlaubsrecht ist nicht nur stark von der nationalen Rechtspre-
chung, sondern auch von zunehmenden europarechtlichen Ein-
flüssen geprägt:

Das Europarecht stellt Mindestbedingungen für den Urlaub von 
Arbeitnehmern auf. Art. 31 Abs. 2 GRCh bestimmt, dass jeder Ar-
beitnehmer das Recht auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit, 
auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten 
Jahresurlaub hat. Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit 
jeder Arbeitnehmer einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier 
Wochen nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
oder Gepflogenheiten erhält. Außerdem darf der bezahlte Mindest-
jahresurlaub – außer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses – 
nicht durch eine finanzielle Vergütung ersetzt werden. Denn der 
Urlaub dient in erster Linie der Erholung – er ist keine rein monetäre 
Angelegenheit.

Der Arbeitnehmer kann im Normalfall jedoch weder aus der Grund-
rechte Charta noch aus der Richtlinie unmittelbar Ansprüche ge-
genüber seinem Arbeitgeber herleiten. Die Bürger und sonstigen 
Rechtssubjekte (insbesondere juristische Personen, Tarifvertragspar-
teien) der Mitgliedstaaten sind nicht unmittelbar an die Vorgaben 
der Richtlinien gebunden. Die Grundrechte und Richtlinien müs-
sen erst durch ein nationales Gesetz umgesetzt werden (Art. 288 
Satz 2 AEUV). Nur dann, wenn der nationale Gesetzgeber seiner 
Umsetzungspflicht nicht ordnungsgemäß nachkommt, kann eine 
Richtlinie ausnahmsweise unmittelbare Geltung auch zwischen pri-
vaten Rechtspersonen beanspruchen. Voraussetzung ist, dass die 
Richtlinie bereits hinreichend konkret formuliert ist, so dass sich ein 
bestimmter Anspruch daraus ableiten lässt.

Wenn es um den Mindesturlaub geht, ist Rechtsgrundlage für den 
Arbeitnehmer deshalb stets das BurlG. Dieses setzt die Vorgaben der 
Richtlinie und der Grundrechte Charta um. Bei der Auslegung des 
BUrlG berücksichtigen die deutschen Gerichte die europarechtlichen 
Vorgaben. Kommt es in einem nationalen Gerichtsverfahren auf die 
Auslegung von EU-Recht an, so kann das nationale Gericht eine ent-
sprechende Frage dem EuGH zur Entscheidung vorlegen (Art. 267 
AEUV: sog. Vorabentscheidungsverfahren). Die Entscheidung des 
EuGH wird sodann vom nationalen Gericht in seiner Entscheidung 

fachbuch.indd   15 05.10.2017   14:49:00
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des konkreten Falles berücksichtigt. Die Rechtsprechung des BAG 
hat sich unter der Geltung der europarechtlichen Vorschriften und 
der Entscheidungen des EuGH zum Urlaubsrecht deshalb in den 
letzten Jahren massiv gewandelt.

3. � Internationale Regelungen
Neben den europarechtlichen Vorschriften existieren weitere in-
ternationale Regelungen in verschiedenen Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO). Zu nennen wären das 
internationale Übereinkommen Nummer 132 über den bezahlten 
Jahresurlaub vom 24.  Juni 1970 (umgesetzt am 30.  April 1975, 
BGBl. 1975 II S. 745), das Übereinkommen über die Arbeitsbedin-
gungen in Hotels, Gaststätten und ähnlichen Betrieben (umgesetzt 
am 25. Mai 2006, BGBl. 2006 II S. 490) und das Seearbeitsüberein-
kommen (umgesetzt mit dem SeeArbG, siehe Kapitel 5 Ziff. 6). 
Rechtswirkung zugunsten des Einzelnen können auch diese Ab-
kommen erst mit Umsetzung durch ein nationales Gesetz entfalten. 
In Deutschland sind die Übereinkommen entsprechend umgesetzt 
worden mit dem BUrlG und dem SeeArbG. Bei der Auslegung der 
nationalen Gesetze können wiederum die zugrunde liegenden 
Übereinkommen herangezogen werden.

Im Folgenden soll ein umfassender Überblick über die verschiede-
nen Varianten von Freistellungen im Arbeitsverhältnis gegeben 
werden. Dargestellt werden die Voraussetzungen der verschiedenen 
Freistellungsarten sowie die Rechtsfolgen, insbesondere auch, wie 
sich eine Freistellung außerhalb des Erholungsurlaubs auf diesen 
auswirkt.
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1. � Geltungsbereich des BUrlG
Um welchen Urlaub geht es?

Für die meisten Arbeitnehmer dürfte der Erholungsurlaub von allen 
Arten der Freistellung die größte Bedeutung haben.

Erholungsurlaub bedeutet die vorübergehende Freistellung des 
Arbeitnehmers von der Arbeitspflicht unter Entgeltfortzahlung 
zum Zweck der Erholung.1 Dem Arbeitnehmer soll ein bestimmter 
Zeitraum zur Erholung, Entspannung und für Freizeit zur Verfügung 
stehen.2

Da dieser Zweck nur erreicht werden kann, wenn der Urlaub auch 
tatsächlich im laufenden Urlaubsjahr genommen wird, soll eine 
Übertragung ins nächste Urlaubsjahr oder eine Abgeltung nur in 
Ausnahmefällen erfolgen. Dennoch ist es rechtlich irrelevant, ob 
der Arbeitnehmer tatsächlich erholungsbedürftig ist.

Die gesetzlichen Regelungen zum Erholungsurlaub finden sich 
im BUrlG, das bereits am 8.  Januar 1963 erlassen und zuletzt am 
20.  April 2013 (BGBl. I S. 2013/869) geändert wurde. Es stellt die 
Mindestbedingungen auf, die für den Erholungsurlaub im Arbeits-
verhältnis gelten.

Bei Urlaubsansprüchen ist zwischen dem gesetzlichen Mindest-
urlaub und den ggf. vertraglich vereinbarten Mehrurlaub zu un-
terscheiden:

Gesetzlicher Mindesturlaub

Das BUrlG gilt prinzipiell nur für den gesetzlichen Mindesturlaubs-
anspruch. Es legt fest, wie viele Urlaubstage mindestens zu gewäh-
ren sind, in welchem Zeitraum dies zu geschehen hat, wann Urlaubs-
ansprüche verfallen, ob der Arbeitnehmer während des Urlaubs 
erwerbstätig sein darf, was geschieht, wenn der Arbeitnehmer 
während des Urlaubs erkrankt, und welches Entgelt er während 
seines Urlaubs erhält.

Vertraglicher Mehrurlaub

Für kollektivrechtlich oder arbeitsvertraglich vereinbarten Mehr-
urlaub gilt das BUrlG an sich nicht. Für diesen Mehrurlaub, der also 

1	 BAG, Urteil vom 20. Juni 2000, Az.: 9 AZR 405/999, DB 2000, 2327
2	 EuGH, Urteil vom 22. April 2000, Az.: C-486/08, NZA 2010, 557

fachbuch.indd   18 05.10.2017   14:49:00



1.  Geltungsbereich des BUrlG

19www.WALHALLA.de

2

den gesetzlichen Mindesturlaub überschreitet, können die Vertrags-
parteien eigenständige Regelungen treffen, die von denjenigen des 
BUrlG abweichen. Sie müssen dies aber nicht. Der Mehrurlaub kann 
auch den Regeln des BUrlG unterworfen werden. Man spricht dann 
von einem sog. „Gleichlauf der Ansprüche“. 

Ob die Tarif- oder Arbeitsvertragsparteien eine eigenständige Re-
gelung treffen wollten, ist durch Auslegung des Vertrages zu er-
mitteln. Wollen die Parteien ein vom BUrlG abweichendes Regime 
aufstellen, müssen aus dem Vertrag hinreichend deutliche Anhalts-
punkte dafür hervorgehen. Zum Beispiel kann bestimmt werden, 
dass der vertragliche Urlaub im laufenden Urlaubsjahr gewährt und 
genommen werden muss und eine Übertragung nur in besonders 
genannten Ausnahmefällen, die strenger sind als das BUrlG, möglich 
ist. 3 Ergeben sich aus dem Vertrag keine Anhaltspunkte, dass die 
Parteien den Mehrurlaub auf besondere Art und Weise regeln woll-
ten, gelten auch für den Mehrurlaub die Bestimmungen des BUrlG.

Die Geltung der Vorgaben des BUrlG auch für einen (tarif-)vertrag-
lichen Mehrurlaub dürfte deshalb die Regel sein.

Für wen gilt das Gesetz?

Das BUrlG gilt für Arbeitnehmer (§  1 BUrlG). Arbeitnehmer sind 
Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufsausbildung Be-
schäftigten (§ 2 BUrlG). Das BUrlG gilt also nicht für selbstständige 
Dienstleister, Mitunternehmer oder Werk-Vertragspartner.

Begriff des „Arbeitnehmers“

Doch wer ist „Arbeitnehmer“? §  611a BGB definiert, was einen 
„Arbeitnehmer“ – im Unterschied zum Selbstständigen – ausmacht:

Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen 
zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher 
Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, 
Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Weisungsgebunden ist, wer nicht 
im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit be-
stimmen kann. Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch 
von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob 
ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände 
vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhält-

3	 BAG, Urteil vom 14. Februar 2017, Az.: 9 AZR 207/16, BeckRS 2017, 106695
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nisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die 
Bezeichnung im Vertrag nicht an.

Entscheidend ist also die sog. Weisungsgebundenheit. Ob diese 
gegeben ist, kann an folgenden Kriterien festgemacht werden:

▪▪ keine freie Bestimmung von Zeit, Ort sowie Art und Weise der 
Tätigkeit

▪▪ keine Möglichkeit, einen Auftrag abzulehnen

▪▪ Eingliederung in die betrieblichen Arbeitsabläufe

▪▪ Aufnahme in Organisations-, Raumbelegungspläne, Telefon-
listen, E-Mail-Verteiler

▪▪ Pflicht zur Vertretung von Kollegen

▪▪ Pflicht zur persönlichen Leistungserbringung

▪▪ keine Beschäftigung von eigenen Mitarbeitern

▪▪ keine Tätigkeit für mehrere Auftraggeber

▪▪ keine Anmeldung eines Gewerbes

▪▪ keine eigene Werbung

▪▪ keine eigene unternehmerische Verantwortlichkeit, kein eigenes 
Qualitätsmanagement

▪▪ Wettbewerbsverbot

▪▪ keine eigenen Betriebsmittel

▪▪ keine eigene Betriebsstätte

Dieser Katalog ist nicht abschließend. Die Punkte können je nach 
Einzelfall unterschiedlich zu gewichten sein. Es müssen jeweils alle 
Umstände und Besonderheiten des Falles gewürdigt werden. Erst 
durch eine Zusammenschau aller Umstände kann in Zweifelsfällen 
die Frage, ob ein Arbeitsverhältnis vorliegt, beantwortet werden.

Problematisch kann die Abgrenzung nicht nur beim freien Mit-
arbeiter, sondern auch bei Franchisenehmern sein. Zwar sind diese 
in der Regel selbstständig. Lässt ihnen der Franchisevertrag jedoch 
kaum mehr unternehmerischen Gestaltungsspielraum, können sie 
als Arbeitnehmer anzusehen sein. Es kommt darauf an, inwieweit 
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Stichwortverzeichnis

Abgeltungsklausel  83
Abgeordnete  299
Abmahnung  63
Abtretung
–– Urlaubsabgeltung  131
–– Urlaubsentgelt  99
–– Urlaubsgeld  106

Akutpflege  246
Alkoholmissbrauch  112
Altersteilzeitverhältnis  126
Änderungskündigung  210
Arbeit auf Abruf  51
Arbeitgeberwechsel  41
–– Berechnung Urlaubsanspruch  
42

–– Doppelanspruch  41
Arbeitnehmer
–– Elternzeit  221
–– Erholungsurlaub  19
–– Pflegezeit  245
–– Sabbatical  273

Arbeitnehmerähnliche Person
–– Bildungsurlaub  302
–– Elternzeit  222
–– Erholungsurlaub  22, 63
–– Krankheit  108
–– Pflegezeit  245
–– Urlaubsabgeltung  127

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme  
166

Arbeitskampf  34
Arbeitsleistung  26
Arbeitslosengeld  133
Arbeitsunfähigkeit
–– im Ausland  115
–– krankheitsbedingte  74, 75, 78, 
108, 110

–– Nachweis  113, 115
–– vertraglicher Urlaubsanspruch  
57

Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung  108, 112, 114, 117

Arbeitsverhältnis
–– Beendigung  70, 125
–– faktisches  25

Arbeitsverhinderung, kurzzeitige  
284

Arbeitsvertrag  36, 142, 160, 161
Arbeitszeitkonto  94
Arbeitszeugnis  221
Ärztliches Attest  108, 112, 115, 

117
Attest im Ausland  115
Aufwendungen  102
Ausbildungsverhältnis  25, 35
Aushilfe  21
Ausländischer Arbeitgeber  30
Ausschlussfrist  146
Ausschlussklausel  83, 96
Außendienstmitarbeiter  27
Auszubildende
–– Arbeitsplatzschutzgesetz  176
–– Berufsschulunterricht  174
–– Bildungsurlaub  302
–– Erholungsurlaub  22, 175
–– Pflegezeit  245
–– schwerbehinderte  175

Baugewerbe  149
Beamte
–– Arbeitsplatzschutzgesetz  176
–– Bildungsurlaub  303
–– Elternzeit  222
–– Erholungsurlaub  21
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–– Zusatzurlaub  165, 166
Behinderte Menschen
–– gleichgestellte  165
–– Werkstätte  166, 302

Berufsschulferien  172
Beschäftigungsverbot  77, 243
Betriebliche Übung  210
Betriebsausflug  70
Betriebsrat
–– Mitbestimmung Bildungsurlaub  
306

–– Mitbestimmung Sonderurlaub  
266

–– Mitbestimmung Urlaubsdauer  
59

–– Mitbestimmung Urlaubsgeld  
106

–– Mitbestimmung Urlaubsgewäh-
rung  66

–– Mitbestimmung Urlaubsrege-
lung  156

–– Mitbestimmung Zusatzurlaub  
170

Betriebstreue  104, 157
Betriebsübergang  36
Betriebsurlaub  36, 64, 70, 156
Betriebsvereinbarung  36, 107, 

157, 162
Bezugnahmeklausel  143
Bildungsurlaub  299

Diskriminierungsverbot  103, 244

Ehrenamt  293
Ehrenamtliche Mitarbeiter in 

Jugendpflege  201
Ehrenamtlicher Richter  294
Eignungsübung  179
Ein-Euro-Jobber  21
Einstweilige Verfügung  207
Elternteilzeit  235

Elternzeit
–– Aufteilung  225
–– Begriffserklärung  221
–– Geltendmachung  226
–– Gestaltungsmöglichkeiten  223
–– Kürzung Urlaubsanspruch  27
–– Urlaubsgewährung  77
–– Verlängerung  230
–– vorzeitige Beendigung  229

Erholungsurlaub
–– Anrechungsverbot  109
–– Arbeitsleistung  33
–– Erwerbstätigkeit  122
–– Geltungsbereich BUrlG  18
–– Kettenverträge  34

Ersatzurlaub  77
Erwerbstätigkeit  122, 149, 192, 

199
Europarecht  15

Familienbetrieb  21
Familienfeier  286
Familienpflegezeit  257
Feiertage  189, 283, 310
Flaggenprinzip  28
Flaggenstatut  182
Franchisevertrag  20
Freischichtmodelle  94
Freistellung
–– mit Entgeltfortzahlung  270
–– ohne Entgeltleistung  269
–– Urlaubsgewährung  72

Freiwilligkeitsvorbehalt  211
Freizeitausgleich  193

Geschäftsführer  21
Gewinnbeteiligungen  90
Gewissenskonflikt  287
Gleichbehandlung  103, 145
Günstigkeitsvergleich  144
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Handelsvertreter  22
Heimarbeit
–– Anwendungsbereich  194
–– Arbeitsplatzschutzgesetz  176
–– Erholungsurlaub  24, 31
–– Jugendliche  173
–– Pflegezeit  245

Heimarbeiter
–– Elternzeit  222
–– Erholungsurlaub  22
–– Zusatzurlaub  166

Heuerverhältnis  181
Homeoffice  196

Insolvenz des Arbeitgebers  135
Insolvenzgeld  138
Insolvenzsicherung  279
Internationale Sachverhalte  28, 

182

Jugendleiter  294
Jugendliche  31, 170

Kind
–– Erkrankung  285, 291
–– Geburt  286

Klageverfahren  206
Krankheit  285
–– Erholungsurlaub  56
–– Feiertage  314
–– Heimarbeit  199
–– im Ausland  115
–– Seeleute  191
–– Übertragung Urlaub  120
–– während des Urlaubs  108
–– Wiedereingliederungsverhält-
nis  110

Krankmeldung  149
Kündigungsschutz
–– Elternzeit  240

–– Pflegezeit  249, 255
Kur  122
Kurzarbeit
–– Baugewerbe  154
–– Feiertage  313
–– Urlaubsdauer  53

Landgang  190, 193, 194
Lohnsteuer
–– Urlaubsabgeltung  133
–– Urlaubsgeld  108

Medizinische Vorsorge
–– Anrechnung Urlaub  120
–– Erholungsurlaub  56
–– Heimarbeit  199
–– Jugendliche  174
–– Urlaubswunsch  64
–– während des Urlaubs  108

Mehrurlaub
–– Mutterschutz  243
–– Urlaubsabgeltung  129
–– Urlaubsanspruch  57
–– Urlaubsübertragung  76
–– vertraglich vereinbarter  18
–– Vertragsauslegung  130

Meldepflicht des Arbeitnehmers  
118

Mindestlohn  99
Mindesturlaub
–– gesetzlicher  15, 18
–– Mutterschutz  243
–– Urlaubsanspruch  57

Mutterschaftsurlaub  220
Mutterschutz  243

Nebentätigkeit  21
Notfall  80

Off-Shore-Beschäftigter  27
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Opfer des Nationalsozialismus  
200

Pfändung
–– Urlaubsabgeltung  131
–– Urlaubsentgelt  99
–– Urlaubsgeld  106

Pfändungsfreigrenze  41
Pflegeunterstützungsgeld  248
Pflegezeit  77, 245, 249
Politische Tätigkeit  299
Praktikant  22
Privathaushalt  50

Rechtswahl  28, 29
Reeder  187, 193
Rehabilitation
–– Anrechnung Urlaub  120
–– Erholungsurlaub  56
–– Heimarbeit  199
–– Jugendliche  174
–– Urlaubswunsch  64
–– während des Urlaubs  108

Richter
–– Arbeitsplatzschutzgesetz  176
–– Bildungsurlaub  303
–– Elternzeit  222
–– Zusatzurlaub  166

Rückzahlung
–– Urlaubsentgelt  101
–– Urlaubsgeld  105

Rückzahlungsklausel  216
Rückzahlungsverbot  40
Rundfunkmitarbeiter  22

Sabbatical  27, 262, 272
Schichtarbeit  53
Schwerbehinderte Menschen
–– arbeitnehmerähnliche  166
–– Zusatzurlaub  164

Schwerbehinderteneigenschaft  
166

Seeleute  181, 185
Seeschiffe  184
Selbstbeurlaubung  206
SOKA-Bau  150
Soldat
–– Eignungsübung  179
–– Elternzeit  222
–– Zusatzurlaub  166

Sonderurlaub  261
–– Anrechnungsverbot  109
–– ohne Entgelt  262
–– Urlaubsgewährung  77
–– vorzeitige Beendigung  265

Sozialversicherungsbeitragsrecht
–– Urlaubsabgeltung  133
–– Urlaubsgeld  108

Sperrzeit  268
Spesen  90
Sportunfall  112
Stellensuche  287
Sterbebegleitung  256
Stichtagsklausel  214
Streik  35, 55, 314

Tantiemen  90
Tarifkonkurrenz  162
Tarifvertragliche Regelungen  

140, 161
Tatsachenvergleich  84, 160
Teilbefristung  214
Teilkündigung  210
Teilurlaub  37, 85
–– Abweichende Vereinbarungen  
41

–– Berechnung  38
–– Einschränkung durch Tarifver-
trag  146

–– Urlaubsübertragung  76
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Teilzeitarbeitsverhältnis  50, 54
Telearbeit  196
Tod eines nahen Angehörigen  

286
Treueprämien  90
Trinkgelder  90

Überstundenvergütung  90
Umschüler  22
Untersuchungshaft  286
Urlaub
–– Kürzung  85
–– Mitteilung Urlaubsadresse  81
–– Neufestsetzung  82, 119
–– Rückrufrecht  80
–– zuviel genommener  59, 178

Urlaubsabgeltung  87
–– Aufrechnung  131
–– Baugewerbe  154
–– Beendigung Arbeitsverhältnis  
73, 125

–– Begriffserklärung  63
–– Eignungsübung  180
–– Entlassungsentschädigung  135
–– gerichtliche Durchsetzung  208
–– Höhe  131
–– Insolvenzverfahren  137
–– Seeleute  192
–– Tarifvertrag  148
–– Tatsachenvergleich  84

Urlaubsanspruch
–– Durchsetzung  206
–– Elternzeit  238
–– Kürzungsmöglichkeit  230
–– Pflegezeit  254
–– tarifvertraglicher  140, 161
–– Übertragung  73
–– vertraglicher  56

Urlaubsantritt  70
Urlaubsbescheinigung

–– Beendigung Arbeitsverhältnis  
45

–– Eignungsübung  180
–– Muster  46

Urlaubsdauer
–– Baugewerbe  152
–– Erholungsurlaub  49
–– gesetzliche  49
–– tarifvertragliche Regelung  140

Urlaubsentgelt  87
–– Baugewerbe  153
–– Begriffserklärung  62
–– Berechnung  87
–– Eignungsübung  180
–– Elternzeit  234
–– Fälligkeit  95
–– Heimarbeit  197
–– Insolvenzverfahren  136
–– Seeleute  191
–– Tarifvertrag  147
–– Überstunden  93
–– variable Arbeitszeit  93
–– Zusatzurlaub  168

Urlaubserteilung  67
Urlaubsgeld  87
–– Anspruch  103
–– Baugewerbe  154
–– Begriffserklärung  63
–– Elternzeit  234
–– Insolvenzverfahren  137
–– Kürzung  105
–– Zusatzurlaub  168

Urlaubsgewährung  58, 62
Urlaubsübertragung
–– Elternzeit  233
–– Krankheit  22, 57, 74, 78
–– Resturlaub  146

Urlaubswunsch
–– Ablehnung  65
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Vererbung
–– Baugewerbe  155
–– Urlaubsabgeltung  132
–– Urlaubsentgelt  99
–– Urlaubsgeld  106

Verfall  83
–– Baugewerbe  155
–– Urlaubsabgeltung  131
–– Urlaubsentgelt  95
–– Urlaubsgeld  106
–– Zusatzurlaub  169

Verfallklausel
–– arbeitsvertragliche  96
–– tarifvertragliche  98

Verjährung
–– Urlaubsabgeltung  131
–– Urlaubsentgelt  95
–– Urlaubsgeld  106

Verkehrsstau  286
Verzicht
–– Urlaubsabgeltung  131
–– Urlaubsentgelt  100

Volontär  22

Wahlbewerber  299

Wahlhelfer  287
Wartezeit
–– abweichende Vereinbarung  36
–– Arbeitskampf  35
–– Ausscheiden des Arbeitneh-
mers  39

–– Bildungsurlaub  303
–– Erholungsurlaub  31
–– Nichterfüllung  38
–– Sonderurlaub  264
–– Urlaubsabgeltung  127

Wegerisiko  286
Wehrdienst  77, 175
Wehrübungen  175
Weihnachtsgeld  90
Weisungsgebundenheit  20
Werdende Mütter  77
Wertguthabenkonto  273
Widerruf des Urlaubs  79
Widerrufsvorbehalt  212
Wiedereingliederungsverhältnis  

21, 109

Zeuge, Ladung  289
Zwischenmeister  195
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